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Gemeinderatsdrucksache 015/2024 

Abteilung:  Finanzverwaltung 

Verantwortlich: Jean-Rémy Planche 

Aktenzeichen: 813.21 16.01.2024 

 
Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages Gas ab 01.08.2025 
 

Gremium Termin Beschlussart 

Gemeinderat 20.02.2024 Entscheidung öffentlich 
 
B e s c h lu s s v or s c h l a g :  

1. Dem Abschluss des vorgelegten neuen Konzessionsvertrages Gas mit der 
Netze BW GmbH wird zugestimmt.  

2. Der Konzessionsvertrag ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.  
 
 

S a c h v e r h a l t :  
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.03.2023 Leistungen für die 

Vorbereitung zum Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages Gas an die 
Rechtsanwälte iuscomm vergeben, welche sodann den Bekanntmachungstext 
ausgearbeitet und bereits am 08.05.2023 öffentliche bekanntgemacht haben.  

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der am 01.08.2005 
zwischen der Stadt Holzgerlingen und der EnBW Gas GmbH (neuer 

Rechtsnachfolger: Netze BW) abgeschlossene Konzessionsvertrag für das 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung für das Stadtgebiet am 

31.07.2025 endet und dass die Stadt Holzgerlingen beabsichtigt, einen neuen 
Gaskonzessionsvertrag für ihr Stadtgebiet mit einer Höchstlaufzeit von 20 Jahren 
abzuschließen. 

Qualifizierten Energieversorgungsunternehmen, die Interesse am Abschluss eines 
neuen Konzessionsvertrages mit der Stadt Holzgerlingen haben, wurde die 

Gelegenheit gegeben, ihre Bewerbung innerhalb einer Frist von 3 
Kalendermonaten nach Veröffentlichung der Bekanntmachung bzw. bis 
14.08.2023 schriftlich bei den iuscomm Rechtsanwälten zu bekunden. Bis zum 

Ausschreibungsende ging nur eine Bewerbung ein, am 11.05.2023 von der Netze 
BW GmbH.  

 
Infolgedessen bedarf es keiner Durchführung eines aufwendigen 
Wettbewerbsverfahrens. Aufgrund des Kontrahierungszwangs bei fehlendem 

Wettbewerb ist die Stadt verpflichtet einen angebotenen Konzessionsvertrag 
anzunehmen, soweit dieser marktübliche Bedingungen enthält.  

 
Die Netze BW hat nunmehr zum Neuabschluss einen Konzessionsvertrag auf 
Basis des aktuellen Musterkonzessionsvertrag Baden-Württemberg Version 3.0  

vorgelegt, der als Anlage beigefügt ist.  
 
Der Muster-Konzessionsvertrag 3.0 wurde von den kommunalen 

Spitzenverbänden Baden-Württemberg (Städtetag/Gemeindetag/Neckar-
Energieverband) ausgehandelt, vom Innenministerium Baden-Württemberg 

geprüft und den Gemeinden in Baden-Württemberg zum Abschluss empfohlen.   
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Der angebotene Konzessionsvertrag weicht somit nicht vom 
Musterkonzessionsvertrag der kommunalen Landesverbände ab, weshalb auch 

keine aufwendige Prüfung nach § 107 GemO erforderlich ist.  
 
Die Laufzeit des neuen Konzessionsvertrages beginnt am 01.08.2025 und endet 

zum 31.07.2045 (20 Jahre). Die Höhe der von der Netze BW jährlich zu 
zahlenden Konzessionsabgabe für die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege 

mit dem Gasleitungsnetz ändert sich durch den Neuabschluss nicht. Die 
Konzessionsabgabe wird betragsgleich auf Basis der gesetzlich zulässigen 
Höchstsätze - in Ct/kWh bezogen auf die Netzabgabe - weitergezahlt werden. 

Dasselbe gilt auch für den höchstmöglichen Kommunalrabatt für den 
kommunalen Gasbezug in Höhe von 10% auf den Netznutzungspreisbestandteil. 
 

Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, dem Abschluss des vorgelegten 
Konzessionsvertrag (Musterkonzessionsvertrag) der Netze BW zuzustimmen und 

ihn nach Unterzeichnung gem. § 107 iVm. 108 GemO der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 
  
 
Nachrichtlich: 
Die Konzessionserträge Gas der Stadt Holzgerlingen betrugen in 2022: 
 

    
 
Der Kommunalrabatt Gas für 2022 wurde wie folgt gutgeschrieben: 

 

 
  
Die Abrechnungen 2023 erfolgen voraussichtlich im März bzw. Juni 2024. 
 

F in an z ie l l e  Au s w i r k u n ge n :  
-/- 

 
Vorlage genehmigt 

 
Ioannis Delakos 
Bürgermeister 

 
Anlagen: 

Muster-Konzessionsvertrag Gas ab 01.08.2025 
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